
Der Landtag von Niederösterreich hat am ………………………….. beschlossen: 

 

Verfassungsgesetz – 

Änderung der NÖ Landesverfassung 1979 

 

Die NÖ Landesverfassung 1979, LGBl. 0001, wird wie folgt geändert: 

 

1. Artikel 22 Abs. 3 entfällt. 

 

2. Artikel 23 lautet: 

 

„Artikel 23 
Mitwirkung der Bundesregierung 

 

(1) Ist nach bundesverfassungsgesetzlichen Bestimmungen zur Kundmachung 

eines Landesgesetzes die Zustimmung der Bundesregierung erforderlich 

oder kann die Bundesregierung gegen einen Gesetzesbeschluß Einspruch 

erheben, ist der Gesetzesbeschluß unmittelbar nach der Beschlußfassung 

und vor der Kundmachung vom Landeshauptmann dem Bundeskanzleramt 

bekanntzugeben. Wiederholt der Landtag bei Anwesenheit von mindestens 

der Hälfte der Abgeordneten aufgrund eines Einspruches der Bundesregie-

rung seinen Gesetzesbeschluß, gilt der erste Satz sinngemäß. 

 

(2) Der Landeshauptmann hat den Präsidenten in Kenntnis zu setzen, wenn dem 

Gesetzesbeschluß ausdrücklich zugestimmt wird oder diesem die 

Zustimmung nicht erteilt wird, wenn gegen den Gesetzesbeschluß Einspruch 

erhoben, der Einspruch zurückgezogen oder aufrechterhalten wird. Gilt nach 

bundesverfassungsgesetzlichen Bestimmungen nach Ablauf einer Frist die 

Zustimmung als erteilt oder der Einspruch als nicht mehr aufrecht, ist der 

Präsident über das ungenützte Verstreichen der Frist in Kenntnis zu setzen.“ 

 

3. Artikel 24 entfällt. 


